
Zulässigkeit der Klage –  
persönliche Prozessvoraussetzungen

ZPO-Themen im zweiten Examen
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Parteifähigkeit

Wer kann Partei eines Rechtsstreits sein?

Rechtsfähige Privatrechtssubjekte (§ 50 I ZPO) 
• natürliche Personen

• juristische Personen

• Personengesellschaften

• WEG

Nicht-rechtsfähiger Verein (§ 50 II ZPO)

• Gemeinschaft (§ 741 BGB) • Nachlass

Nicht:
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Prozessfähigkeit

Wer kann im Rechtsstreit selbst auftreten?

Geschäftsfähigkeit (§ 52 ZPO)

Streit über Prozessfähigkeit

Partei wird als prozessfähig behandelt
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Vertretung prozessunfähiger Parteien (§ 51 I ZPO)

ElternKind

GeschäftsführerGbR

GeschäftsführerOHG

Geschäftsführer (Komplementär)KG

GmbH, vertreten durch GeschäftsführerGmbH & Co. KG

VorstandVerein

VorstandAG

GeschäftsführerGmbH
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Prozessführungsbefugnis

Kläger macht eigenes Recht im eigenen Namen geltend

Kläger macht fremdes Recht im eigenen Namen geltend

Prozessstandschaft

qua Amt

gesetzlich

gewillkürt
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Prozessstandschaft qua Amt

Insolvenzverwalter (§ 80 InsO)

Testamentsvollstrecker (§§ 2212, 2213 BGB)

Zwangsverwalter (§ 152 ZVG)
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Umstellung der Klage auf Leistung an Erwerber

gesetzliche Prozessstandschaft

Miteigentümer (§ 1011 BGB)

ursprünglicher Kläger nach Abtretung/ Veräußerung 
im Prozess (§ 265 II ZPO)

Ausnahme:
• Einziehungsermächtigung (§§ 362 II, 185 I BGB)

Persönliche 
Prozessvoraussetzungen



gewillkürte Prozessstandschaft

Ermächtigung durch den Rechtsinhaber

Übertragbarkeit des Anspruchs

schutzwürdiges Eigeninteresse des Klägers

Berücksichtigung der Belange des Beklagten
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gewillkürte Prozessstandschaft – Ermächtigung durch den Rechtsinhaber

Beispiel: Einziehungsermächtigung

Abgrenzung zur Abtretung; ggf. Auslegung

Erteilung vor Schluss der mündlichen Verhandlung

kein Widerruf vor Schluss der mündlichen Verhandlung
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gewillkürte Prozessstandschaft – weitere Voraussetzungen

Ausnahme für §§ 862, 894, 985, 1004 BGB

Übertragbarkeit des Anspruchs

Prozess muss Auswirkungen auf Rechtstellung des 
Klägers haben – wirtschaftliches Interesse genügt

schutzwürdiges Eigeninteresse des Klägers

Kostenrisiko durch vermögenslosen Kläger

Berücksichtigung der Belange des Beklagten

Persönliche 
Prozessvoraussetzungen



Folgen der gewillkürten Prozessstandschaft

Rechtsinhaber kann Zeuge oder Nebenintervenient sein

Prozessrechtsverhältnis nur zum Kläger

Rechtskrafterstreckung auf Rechtsinhaber

Ausnahme: Einziehungsermächtigung (§§ 362 II, 185 I BGB)

Antrag auf Leistung an Rechtsinhaber
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Postulationsfähigkeit

Muss ein Rechtsanwalt auftreten?

Parteiprozess (§ 79 ZPO) Anwaltsprozess (§ 78 ZPO)

jede prozessfähige Partei Vertretung durch Rechtsanwalt
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